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1Der Nachweis der Verwendung, der aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis besteht, 
muss bis spätestens 31. März des Folgejahres bei der jeweils zuständigen Regierung eingereicht werden. 
2Ein einfacher Verwendungsnachweis ist zugelassen. 3Von den eingereichten Sachberichten ist jeweils 
eine Fertigung an das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales weiterzuleiten.


